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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

In der Herbstession diskutierte der Nationalrat die vom Büro-NR ausgearbeitete
Teilrevision des Parlamentsressourcengesetzes. Die Arbeiten gingen auf eine
parlamentarische Initiative von Michael Töngi (gp, LU) zurück, die fordert, dass
Parlamentsangehörige per Bahn statt mit dem Flugzeug reisen. In der Zwischenzeit
hatte der Bundesrat, angeregt von einer weiteren, allerdings in den Räten abgelehnten
parlamentarischen Initiative Töngi (Pa.Iv. 19.408), in einer Verordnung festgelegt, dass
Bundesangestellte nur noch mit dem Flugzeug reisen dürfen, wenn die Reisezeit mit
dem Zug sechs Stunden überschreitet oder eine zusätzliche Übernachtung nötig ist. Für
die Revision schlug das Büro-NR eine analoge Regelung vor – wie Aline Trede (gp, BE) als
Sprecherin des Büros ausführte –, obwohl ursprünglich eine Reiseobergrenze von acht
Stunden gefordert worden war. Auf die entsprechenden Nachfragen von Thomas Aeschi
(svp, ZG) und Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) antwortete Aline Trede, dass Brüssel in
dieser Vorlage der Knackpunkt gewesen sei, weil die Reise zum EU-Sitz etwas mehr als 6
Stunden mit dem Zug beanspruche. Es gehe aber bei der Vorlage primär darum, sich
bewusst zu werden, dass nicht für alle Reisen das Flugzeug nötig sei. In der Folge
doppelte Thomas Aeschi nach und rechnete vor, dass nicht nur die Reise nach Brüssel,
sondern auch nach Rom, Berlin und Wien mehr als sechs Stunden dauere. Auch der
Passus mit der Übernachtung zeige, dass man es mit dem Gesetz nicht wirklich ernst
meine und diese Schlupflöcher letztlich Verhaltensänderungen bei den
Parlamentsmitgliedern verhindern würden, weshalb nicht auf die Vorlage eingetreten
werden solle. Dieser Antrag wurde in der Folge mit 114 zu 57 aus der SVP-, der FDP und
der Mitte-Fraktion stammenden Stimmen abgelehnt. Etwas mehr Unterstützung,
nämlich 70 Stimmen wiederum aus den gleichen Fraktionen, erhielt der
Minderheitsantrag Aeschi, der eine grundsätzliche Wahlfreiheit zwischen Bahn- und
Flugreisen lediglich dann vorgesehen hätte, wenn Flüge billiger sind als die
entsprechende Reise mit dem Zug. Diskussionslos standen diesem Antrag allerdings 105
Stimmen gegenüber. Die darauffolgende Gesamtabstimmung passierte der Entwurf mit
114 zu 64 Stimmen (5 Enthaltungen). 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2021
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik

Aussenpolitik

In der Frühjahrssession 2022 beschäftigte sich der Nationalrat mit der
parlamentarischen Initiative Molina (sp, ZH) zur Einführung einer Rechtsgrundlage für
gezielte Sanktionen bei schweren Menschenrechtsverletzungen und Korruption durch
hochrangige Politiker und Politikerinnen. Die APK-NR hatte der Initiative im Vorfeld
der Session mit 13 zu 10 Stimmen (bei 1 Enthaltung) Folge gegeben.
Kommissionssprecher und Initiant Fabian Molina argumentierte, dass die Sanktionen
der europäischen Länder in Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine
Wirkung gezeigt hätten. Sanktionen seien das einzige Mittel zwischen Krieg und Frieden,
um «Regelbrecher zur Raison zu bringen». Um die Zivilbevölkerung dadurch aber nicht
zu schädigen, müsse man «smart sanctions» nutzen, die gezielt die Verantwortlichen
von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen strafen. Die Schweiz tue sich
generell schwer mit der Übernahme von Sanktionen, es fehle aber auch die rechtliche
Grundlage für eigenständige Sanktionen, erläuterte Molina. Molina bezeichnete den
Umstand, dass die Schweiz UNO-Sanktionen und Massnahmen der OSZE und der EU
übernehmen müsse als «nicht neutral und noch weniger souverän». Die APK-NR habe
daher auch bei der Revision des Embargogesetzes einen Artikel vorgeschlagen, der es
dem Bundesrat bei Menschenrechtsverletzungen erlauben soll, eigenständige
Sanktionen gegen Personen oder Entitäten anzuordnen. Hans-Peter Portmann (fdp, ZH)
kritisierte Molina dafür, dass er die Forderung seiner parlamentarischen Initiative
bereits im Embargogesetz eingebracht habe und somit dem Rat zweimal das gleiche
Anliegen vorlege und forderte den Rückzug der Initiative. Fabian Molina erklärte, dass
dies gemäss Parlamentsrecht nicht möglich sei, weil sie bereits in der Kommission
beraten worden war, er wolle aber insbesondere auch im Hinblick auf die Beratung im
Ständerat an der Initiative festhalten. Eine Kommissionsminderheit Nidegger (svp, GE)

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.06.2022
AMANDO AMMANN
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forderte die Ablehnung der Initiative, einerseits weil der Begriff
«Menschenrechtsverbrechen» eine Verurteilung nach eingehender Untersuchung
voraussetzen würde, andererseits weil die Schweiz dadurch zur aktiven Akteurin im
Sanktionsbereich und somit zu einer an internationalen Konflikten beteiligten Partei
werden würde. Nidegger befürchtete auch, dass der Rechtsstaat geschwächt werden
könnte und die Schweiz im Ausmass der Sanktionen sogar weiter gehen könnte, als die
UNO und die wichtigsten Handelspartner. Der Minderheitsführer argumentierte in der
Ratsdebatte, dass nur Staaten als Völkerrechtssubjekte das Völkerrecht verletzen
könnten und daher auch nur Staaten Gegenstand von Sanktionen sein könnten. Der
Nationalrat gab der Initiative schliesslich mit 104 zu 74 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
Folge. Die SVP-Fraktion, sowie die FDP.Liberale-Fraktion stimmten fast geschlossen
dagegen. 2

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Allgemeiner Umweltschutz

Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) intendierte mit einer im Juni 2021 eingereichten
parlamentarischen Initiative, ein neues Anreizsystem beim Umweltschutz in der
Verfassung zu verankern. Gemäss Portmann sei es angezeigt, dass die Umweltpolitik
nicht nur die Verursachenden von Schäden an der Umwelt bestrafe
(Verursacherprinzip), sondern auch dem Umweltschutz förderliches Verhalten
begünstige. Beispiele aus der Vergangenheit hätten gezeigt, dass ein Anreizsystem,
welches vorbildliches Verhalten finanziell belohnt, erfolgversprechend sei. Zudem
sollten die Kosten, welche durch schädliche Einwirkungen an der Umwelt entstehen,
solidarisch von den Verursachenden und der Allgemeinheit getragen werden. Dies im
Gegensatz zur aktuellen Rechtslage, wo alleine die Verursachenden dafür aufkommen
müssen.
Die UREK-NR beugte sich im August 2022 über das Geschäft und beschloss mit 19 zu 2
Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Zum einen sei unklar, wie die Initiative
genau umgesetzt werden solle, zum anderen stiess die Idee einer Solidarhaftung der
Allgemeinheit bei Umweltschäden auf Kritik. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.08.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Wintersession 2022 stand die parlamentarische Initiative von Hans-Peter
Portmann (fdp, ZH) mit dem Titel «Anreizsystem beim Umweltschutz
verfassungsrechtlich verankern» auf der Traktandenliste des Nationalrates. Der Initiant
legte dem Plenum dar, dass er und einige weitere «ökologisch-liberale
Persönlichkeiten» zum Schluss gekommen seien, dass die Kosten, die durch
umweltschädigendes Verhalten entstehen, solidarisch von den Verursachenden und von
der Allgemeinheit zu tragen seien, denn die Verursachenden alleine könnten realiter
schon lange nicht mehr selber für die Kosten aufkommen. Im Gegenzug solle
umweltfreundliches Verhalten belohnt werden. Portmann zeigte sich überzeugt, dass
dieser liberale Ansatz in Zukunft zu mehrheitsfähigen Gesetzen und Regelungen führen
würde. Eine deutliche Mehrheit der zuständigen UREK-NR sei jedoch nicht bereit
gewesen, der FDP in Zeiten des Wahlkampfs Zustimmung in Umweltfragen zu geben,
und habe die Initiative daher mit «irgendwelche[n] Begründungen» abgelehnt,
kritisierte Portmann. Er zog seine Initiative deshalb in der Folge zurück. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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BERNADETTE FLÜCKIGER
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